
Kirchengericht 
 

für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten 
 
Evangelische Landeskirche und Diakonie in Württemberg 

 
 
 

2 AS 16/2019 D              korrigierte Fassung 
 
 

Beschluss vom 27. Juli 2022 
 
 
 
In der mitarbeitervertretungsrechtlichen Streitigkeit mit den Beteiligten 
 
 
1. ....           - Antragsteller - 

 
 

2. ....           - Beteiligte Ziffer 2 - 
 
 
 
 
 
 
Die verweigerte Zustimmung der Beteiligten Ziffer 2 zur Umgruppierung der ........ in die Ent-
geltgruppe 8 der AVR.Württemberg/I Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) wird ersetzt. 
 
Im Übrigen wird der Antrag zurückgewiesen. 

 
  



 

Gründe 
 

 

I. 
 
Die Beteiligten streiten um die korrekte Eingruppierung nach der Umgruppierung der Dienst-
nehmerin ......... 
 
Die Dienstnehmerin ........ ist in die Entgeltgruppe 9 a der Entgeltordnung höherzugruppieren, 
dies nach dem Vorschlag des Dienstgebers. Frau ........ ist nach dem Ausscheiden der 
Dienstnehmerin Nieder aus dem Unternehmen der Antragstellerin die Leiterin der Bahnhofs-
mission Heilbronn.  
 
Die Entgeltgruppe 9 a erscheint dem Dienstgeber angemessen, auch aufgrund der vorgeleg-
ten Stellenbeschreibung hinsichtlich der Dienstnehmerin ........ vom 1. Februar 2021 (Anlage 
Ast. 9). Stelleninhaberin sei danach Frau ......... Die Bereichsleitung übernehme ......... 
 
29 % ihrer Tätigkeit bestünden aus einer freiwilligen Koordination, Gewinnung, Begleitung 
und Qualifizierung derselben. Weitere 29 % bestünden aus Organisation und Verwaltung so-
wie 23 % aus der Qualitätssicherung, 19 % aus Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung.  
 
Voraussetzung sei eine abgeschlossene Ausbildung oder ein vergleichbarer Abschluss. Des 
Weiteren werden Kenntnisse in Microsoft Office sowie eine Sozialkompetenz in gewisser 
Weise benötigt.  
 
 
Der Dienstgeber beantragt festzustellen,  
 

dass der Mitarbeitervertretung kein Mitbestimmungsrecht zusteht. 
 
Hilfsweise  
 

die beantragte Umgruppierung und Eingruppierung in die Entgeltgruppe 9 a zu erset-
zen.  

 
 
Die Mitarbeitervertretung beantragt,  
 

sämtliche Anträge abzuweisen.  
 
 
Die Mitarbeitervertretung führt zur Begründung aus, dass die Dienstnehmerin ........ über 
50 % eigenständige Tätigkeiten ausführe bzw. wahrnehme.  
 
Es bestünde ein Mitbeurteilungsrecht der Mitarbeitervertretung, bei dem es um die Entgelt-
gruppe 9 a oder 9 b gehe.  
 
  



 
Die Dienstnehmerin leite die Bahnhofsmission in ......... Die Dienstnehmerin selbst habe eine 
Tätigkeitsbeschreibung auf einem Formblatt erstellt, des Weiteren wurde ein Zwischenzeug-
nis vorgelegt. Das Zwischenzeugnis stamme vom Sommer 2018 vom Vorstand der Antrag-
stellerin. Wesentliche Tätigkeit der Mitarbeiterin sei eine Gewinnung von ehrenamtlichen Mit-
arbeitern. Diese Teiltätigkeit könne nur mit mehr als 50 % selbstständig erbracht werden.  
 
 
Es lägen keine weiteren Vorgaben des Antragstellers diesbezüglich vor. ........ entscheide vor 
Ort, zu welchen Zeitpunkten die Bahnhofsmission geöffnet sei, inwieweit Projekte der Stadt 
Heilbronn eingeworben werden könnten, insbesondere wie die Spendenbetreuung selbst-
ständig durchgeführt werde. Es gäbe eine Anleitung unter Durchführung der Tätigkeit durch 
die Bereichsleitung selbst.  
 
Die Dienstgeberseite hat erwidert, dass die Dienstnehmerin keine Tätigkeiten ausübe,  
die der Entgeltgruppe 9 c entsprechen. Es bleibe bei der Behauptung der Mitarbeitervertre-
tung, dass die Tätigkeit der Dienstnehmerin besonders verantwortungsvoll sei. Es gebe 
keine Anhaltspunkte, warum die Dienstnehmerin ........ zu mehr als 50 % selbstständig tätig 
wurde. Selbst wenn man die Gewinnung von ehrenamtlichen Mitarbeitern als zentralen Ar-
beitstätigkeitsschwerpunkt ansehen würde, gebe es keinen Anhaltspunkt, warum die Tätig-
keit mehr als 50 % ausmachen würde.  
 
Die Gewinnung von ehrenamtlichen Mitarbeitern erfolge vor allem durch das Schalten von 
Anzeigen mit starker Zusammenarbeit mit der Bereichsleitung in Stuttgart.  
 
Unabhängig davon sei dies keine selbstständige Tätigkeit im Sinne der Entgeltgruppe 9 a.  
Jeder Mitarbeiter müsse im Rahmen der gestellten Aufgaben selbstständig arbeiten. Eine 
selbstständige Tätigkeit setze daher viel mehr eigenständiges und vorausschauendes Han-
deln voraus.  
 
Das Einwerben von Spenden erfolge ebenfalls nicht selbstständig. Sofern Anträge bei För-
dergeldgebern gestellt würden, erfolge dies nur nach Freigabe und in Abstimmung mit der 
Geschäftsstelle. Es handele sich somit nicht einmal um eine eigenständige Tätigkeit.  
 
Die Bereichsleitung, ........, unterstütze vielmehr die Bahnhofsmissionen, nehme Kontakt zu 
den Ministerien auf und vertrete die Bahnhofsmission auf Landes- und Bundesebene.  
 
Die von ........ geleitete Bahnhofsmission sei die kleinste Einheit innerhalb der Organisation. 
........ müsse somit die Organisation vor Ort leisten. Bei anderen Aufgaben würde die Dienst-
nehmerin unterstützt.  
 
Die Tätigkeiten seien daher in die Entgeltgruppe 7 einzugruppieren, aufgrund des Bestand-
schutzes verbleibe ........ bei der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 8.  
 
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wir auf die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten Be-
zug genommen.  
 

 

 
  



II.  
 

Der zulässige Antrag ist unbegründet hinsichtlich des Hauptantrages, begründet jedoch hin-
sichtlich der Umgruppierungszustimmungsersetzung.  
 
1. Der Mitarbeitervertretung steht ein Mitbestimmungsrecht zu. Die neue Entgeltordnung 

zum TVöD für den Bereich der VKA ist für die AVR.Württemberg übernommen worden. 
 
Zu dem Zeitpunkt gab es weder im unmittelbaren Anwendungsbereich des TVöD.VKA, 
noch im Rahmen der AVR.Württemberg eine eigene Entgeltordnung, auf die bei der Ein-
gruppierung zurückgegriffen hätte werden können.  
 
§ 29 AVR.Württemberg/II. sehe vor, dass für die übergeleiteten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ab dem 1. Januar 2017 für die Eingruppierung die Entgeltordnung gelte.  
 
Gemäß § 29 a Absatz 1 soll die Überleitung unter Beibehaltung der bisherigen Entgelt-
gruppe für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit erfolgen. Eine Überprü-
fung und Neufeststellung der Eingruppierungen soll aufgrund der Überleitungen in die 
Entgeltgruppen zu der AVR.Württemberg nicht stattfinden.  
 
Es besteht jedoch ein Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretung, dies gemäß § 42 c 
MVG.Württemberg. Die Kammer nimmt Bezug auf den Beschluss des Bundesarbeitsge-
richtes vom 22. April 2009 (4 ABR 14/08, veröffentlicht in: NZA 2009, 287 ff.). 

 
Danach handelt es sich bei der Überleitung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
gemäß der §§ 3 bis 7 TV-Ü VKA in das Entgeltsystem des TVöD um einen Akt der 
Rechtsanwendung. Es handelt sich damit um eine Umgruppierung gemäß § 99 BetrVG 
bzw. § 42 c MVG.Württemberg. Ein Mitbeurteilungsrecht des Betriebsrates bzw. der Mit-
arbeitervertretung besteht.  
 
Es handelt sich bei der Überleitung in eine neue Vergütungsgruppe bezogen auf den ein-
zelnen Arbeitnehmer/Dienstnehmer um einen ersten Schritt des Aktes einer Rechtsan-
wendung.  
 
Hierbei greift ein Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretung im Sinne von § 42 c 
MVG.Württemberg.  
 
Insofern war festzustellen, dass der Mitarbeitervertretung ein Mitbestimmungsrecht zu-
steht.  
 

2. Hinsichtlich der Zustimmungsverweigerung ist jedoch festzustellen, dass ein Verweige-
rungsgrund nicht gegeben ist.  
 
Die Eingruppierung in den Einrichtungen der Diakonie Württemberg erfolgt gemäß den 
übertragenen Tätigkeiten gemäß den entsprechenden Entgeltgruppen.  
 
Es erfolgt die Eingruppierung der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer in die Entgelt-
gruppe, deren Tätigkeitsmerkmale erfüllt sind und die der Tätigkeit das Gepräge geben. 
Gepräge bedeutet, dass die entsprechende Tätigkeit unverzichtbarer Bestandteil des Ar-
beitsvertrages sein muss. Entscheidend ist die konkrete Tätigkeit der Dienstnehmerin 
bzw. des Dienstnehmers.  
 

  



 
Die Entgeltgruppe 9 a verlangt eine Tätigkeit, die überwiegend Selbstständigkeit erfor-
dert. Dazu gehört ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen entsprechendes, selbststän-
diges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative. 
Eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht erfüllen. Die Entgeltgruppe 9 a 
unterscheidet sich dadurch von den Entgeltgruppen 7 und 8, dass dort die selbstständi-
gen Leistungen 1/3 (EG 8) oder 1/5 (EG 7) betragen müssen. 
 
Die separate Einstufung dieser Tätigkeit wie in der alten Entgeltordnung ist weggefallen. 
Die Leitung der Bahnhofsmission entspricht daher der Entgeltgruppe 7. Die Bahnhofsmis-
sion arbeitet mit ehrenamtlichen Helfern, so dass ........ keine eigene Personalverantwor-
tung und nur in sehr geringen Umfang finanzielle Verantwortung trägt. Es handelt sich um 
eine einfache Tätigkeit, die keiner Qualifikation bedarf. Sie benötigt auch kein größeres 
Einlernen. Aufgrund des Bestandschutzes steht jedoch der Dienstnehmerin die Eingrup-
pierung in die Entgeltgruppe 8 zu.  
 
Dem Vortrag der Mitarbeitervertretung, die Tätigkeit der Klägerin insbesondere hinsicht-
lich der Gewinnung neuer Mitarbeiter sei als selbstständige Tätigkeit einzuordnen, kann 
nicht gefolgt werden. Aufgrund der vorgelegten Stellenbeschreibung ........ steht für das 
Kirchengericht fest, dass die dort vorgetragenen Tätigkeiten vom Umfang her korrekt wie-
dergegeben werden.  
 
Die Kammer folgt hierbei der Aussage des Dienstgebers, dass selbst wenn man die Ge-
winnung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als selbstständige Tätig-
keit ansehen wolle, es keine Anhaltspunkte dafür gibt, wie diese Tätigkeit mehr als 50 % 
ausmacht. Auch die anderen zugeschriebenen Tätigkeiten stellen aus Sicht des Kirchen-
gerichtes keine selbstständigen Tätigkeiten dar im Sinne der Entgeltgruppe 9 a.  
 
Vielmehr ist die Tätigkeit der freiwilligen Koordination einschließlich der Gewinnung, Be-
gleitung und Qualifizierung eine Tätigkeit, die sich aus sich selbst heraus erklärt. Dabei 
muss die Dienstnehmerin den Rahmen und die Voraussetzungen für die Arbeit von Eh-
renamtlichen schaffen sowie das ehrenamtliche Engagement fördern.  
 
Dies erfordert, dass die Dienstnehmerin selbst tätig wird, ist jedoch keine Übernahme von 
Aufgaben in selbstständiger Erledigungsweise. Gleiches gilt für Organisation und Verwal-
tung, insbesondere im Hinblick auf die Regelkommunikation mit der Bereichsleitung über 
die aktuellen Entwicklungen in der Bahnhofsmission, die Gewährleistung des regelmäßi-
gen Betriebes, der Erstellung des Dienstplans sowie die Jahresplanung und die Doku-
mentation. Auch diese Tätigkeit umfasst insgesamt nicht mehr als 29 % der Tätigkeit der 
Dienstnehmerin.  
 
Auch das Werben von Spenden erfolgt nicht selbstständig. Dies geschieht nur nach Ab-
stimmung mit der Geschäftsstelle. Eine eigenständige Tätigkeit wird dadurch bereits aus-
geschlossen. Die Aufgaben der Dienstnehmerin insgesamt erfordern wohl starke Empa-
thie, jedoch keine eigenständige Problemlösungskompetenz.  
 
Es gibt eine darüberliegende Bereichsleitung, die zentrale Tätigkeitsvorgaben unterbrei-
tet.  
 
Da die Dienstnehmerin nicht überwiegend selbstständig tätig ist, keine Personalverant-
wortung hat und nur eine geringe finanzielle Eigenverantwortung, ist sie nicht als klassi-
sche Dienststellenabteilungsleiterin anzusehen, sondern als Tätige in Führungsfunktion in 
der Bahnhofsmission.  
 

  



 
Dafür erscheint eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 9 a als nicht angemessen.  
 
Die erfolgte Mitarbeitervertretungsverweigerung zur Zustimmung war daher zu ersetzen.  
 
Es handelt sich hierbei um eine Einzelfallentscheidung. 
 

 

III. 
 
Eine Kostenentscheidung hat gemäß § 61 Absatz 9 MVG.Württemberg nicht zu ergehen.  
 
 
 

 
Daniel Obst 

Vorsitzender Richter am Kirchengericht 
    
 
 
 
 
 
Hannelore Zinßer        Monika Strobach 
Besitzende Richterin        Besitzende Richterin 
 
 


